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den) - Vernehmlassung 

 

 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 

 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zur Änderung des Bundesgesetzes über die Al-
ters- und Hinterlassenenversicherung (AVHG) Stellung nehmen zu können. Wir be-

grüssen die Gesetzesrevision, orten allerdings verschiedentlich Anpassungsbedarf.  
 
I. Allgemeine Bemerkungen 

Die grundsätzlich erlaubte systematische Verwendung der AHV-Nummer (AHVN) durch 
die Behörden von Bund, Kantonen und Gemeinden stellt einen Paradigmenwechsel 
dar, war bis anhin doch jeweils eine spezialgesetzliche Grundlage für die Verwendung 

der AHVN erforderlich. Wir begrüssen diesen Systemwechsel, auch bezüglich des Ad-
ressatenkreises und der damit verbundenen weiterhin bestehenden Voraussetzung ei-
ner gesetzlichen Grundlage für die Verwendung der AHVN durch nicht-behördliche Ak-

teure.  
 
Da der Systemwechsel hin zu einer generellen Erlaubnis zur systematischen Verwen-

dung der AHVN durch Behörden allerdings die technischen Voraussetzungen schafft, 
alle eine Person betreffenden Akten (auch automatisiert) zusammenzuführen und sich 
so ein umfassendes Bild über die Persönlichkeit der einzelnen Person zu bilden, ist ein 

wirksamer Datenschutz in technischer und organisatorischer Dimension erforderlich. 
Wir begrüssen ausdrücklich, dass mit der systematischen Verwendung der AHVN keine 
Datenbanken verknüpft werden sollen. Über den Entwurf hinausgehend, erachten wir 

es als angezeigt, als Korrelat für die flächendeckende Einführung der AHVN eine Be-
stimmung im Gesetz aufzunehmen, wonach es Stellen, denen die Verwendung der 
AHVN erlaubt wird, untersagt ist, mit Hilfe der AHVN-Datensätze miteinander zu ver-
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knüpfen oder in einer Datenbank zu aggregieren. Dies würde die Grenze einer syste-
matischen Verwendung der AHVN klar sichtbar machen. Formulierungsvorschlag: "Da-

tensätze, welche die AHVN verwenden, dürfen nicht miteinander verknüpft und nicht in 
einer Datenbank aggregiert werden." 
 

II. Bemerkungen zu einzelnen Artikeln 

Art. 153c Abs. 1 lit. a Ziff. 3 AHVG 

Der Zusatz "nach Massgabe des kantonalen Rechts" ist ersatzlos zu streichen. Dass 

sich die Einheiten der Kantons- und Gemeindeverwaltungen nach kantonalem Recht 
definieren, ist selbstverständlich. Hingegen führt der erwähnte Zusatz zur Unsicherheit, 
ob zur generellen Verwendung der AHVN ein formeller Rechtsgrundsatz im kantonalen 

Recht erforderlich ist oder aber die Kantone gar das Bundesrecht präzisierende Rege-
lungen erlassen können. Der Zusatz macht auch systematisch keinen Sinn, da in Ziff. 1 
und 2 (richtigerweise) nicht erwähnt wird, dass es sich um Behörden "nach eidgenössi-

schem Recht" handelt.  
 
Art. 153d AHVG 

Art. 153d AHVG birgt für die Kantone und Gemeinden potenziell grosse Vollzugs-
schwierigkeiten. Insbesondere lit. b ist ersatzlos zu streichen. Alleine für den Kanton 
Thurgau müssten mehrere hundert Personen benannt werden, was keinesfalls zu einer 

Sensibilisierung für den Datenschutz beitrüge. Wir beantragen zudem, in lit. a die über-
flüssige Formulierung "bei elektronischen Datenbanken" ersatzlos zu streichen, da 
selbstredend nur bei diesen Lese- und Schreibrechte überhaupt vergeben werden kön-

nen.  
 
Art. 153h AHVG 

Auf die Erhebung von Gebühren ist zu verzichten. Erstens stehen Gebühren dem 
Zweck einer einfachen und durchgängigen Verwendung der AHVN unter Behörden ent-
gegen. Zweitens ist es nicht Aufgabe der Kantone und Gemeinden die Zentrale Aus-

gleichskasse zu finanzieren – dies obliegt dem Bund. Drittens ist die Erhebung von Ge-
bühren zwischen Behörden generell untypisch. Art. 153h AHVG ist daher ersatzlos zu 
streichen. 

 
Art. 153i AHVG 

Wir machen beliebt, den Nutzen einer spezialgesetzlichen Strafnorm generell zu über-

prüfen. Mit Blick auf die Ausführungen im erläuternden Bericht sind wir der Meinung, 
dass die Strafnorm in der vorliegenden Form das Bestimmtheitsgebot, das auch von 
Strafnormen ausserhalb des Strafgesetzbuches eingehalten werden muss, nicht vollum-

fänglich erfüllt. Zudem erweist sich die Strafbarkeit fahrlässiger Handlungen im Bereich 
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der IT- und Datensicherheit – gerade in kleinen Behörden – oft als illusorisch. Unter-
stützende Kontrollen der Aufsichtsbehörde sind wirksamer, als Strafbestimmungen in 

einem Bundesgesetz. Daher sollte Abs. 2 im mindesten dahingehend präzisiert werden, 
dass sich nur strafbar macht, wer die technischen und organisatorischen Massnahmen 
nach Art. 153d AHVG vorsätzlich nicht einhält.  Dies würde indes auch die vielen Ab-

grenzungsfragen überflüssig machen, wann die Vorgaben aus Art. 153d AHVG erfüllt 
sind resp. zu welchem Zeitpunkt sie erfüllt sein müssen. Schliesslich wäre eine Nicht-
strafbarkeit von fahrlässigem Verhalten im AHVG kongruent mit der Nichtstrafbarkeit 

fahrlässiger Datenschutzverletzungen gemäss eidgenössischem und vielen kantonalen 
Datenschutzgesetzen.   
 

 
Mit freundlichen Grüssen 
 

Die Präsidentin des Regierungsrates 
 
 

 
 
Der Staatsschreiber 

 


